
Anpassung des Flächennutzungsplans im Wege der Berichtigung für den 
Teilbereich „Nahversorgungslage Schützenstraße“

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB wird der Flächennutzungsplan der Stadt 
Luckenwalde gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Luckenwalde Nr. 7104/2020 (Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Nr. 44/2019 „Lidl-Markt Schützenstraße“) vom 23.06.2020 berichtigt. Die 
Berichtigung, bestehend aus zwei Blättern, wird hiermit ausgefertigt.

Luckenwalde, den 

Stadt Luckenwalde, Flächennutzungsplan
Berichtigung Nr. 02/2020

Nahversorgungslage Schützenstraße

Datum:                              06. November 2020
Verfahrensstand:               Beschlussfassung

o

Lage im
Stadtgebiet

Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichigtung 
(Legende siehe Blatt 2/2)

Blatt 1/2

gez. Elisabeth Herzog- von der Heide
Bürgermeisterin



Stadt Luckenwalde, Flächennutzungsplan
Berichtigung Nr. 02/2020

Nahversorgungslage Schützenstraße
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Lage im
Stadtgebiet

Blatt 2/2

gez. Elisabeth Herzog- von der Heide
Bürgermeisterin

Datum:                              06. November 2020
Verfahrensstand:               Beschlussfassung

Luckenwalde, den

Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist am ...................... im 
Amtsblatt der Stadt Luckenwalde Nr. .......... auf Seite .......... verkündet  
worden.
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